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INHALT Seite
a) D ie Arbeitsgemeinschalt der öffentlich-rechtlichen R und
funkanstalten der B undesrepublik D eutschland (ARD) ist in 
R echtsstreitigkeiten, die die Erfüllung der den R undfunkan
stalten zugewiesenen öffentlich-rechtlichen Aufgaben betref
fen (hier die Bereitstellung eines Telemedienangebots), nicht 
gemäß § 50 Z P O  parteifähig.
b) D ie Vorschrift des § 1 ld  Abs. 2 Satz 1 N r. 3 Teilsatz 3 RStV, 
die öffentlich-rechtlichen R undfunkanstalten nichtsendungs- 
bezogene presseähnliche A ngebote in Telemedien untersagt, 
ist eine M arktverhaltensregelung im Sinne des § 4 N r. 11 
U W G .
c) Die Beurteilung eines Telemedienkonzepts als nicht pres
seähnlich durch das zuständige G rem ium  (§ l l f  Abs. 4 bis 6 
RStV) und die Freigabe dieses Telem edienkonzepts durch die 
Rechtsaufsichtsbehörde (§ l l f  Abs. 7 RStV) entfalten keine 
Tatbestandsw irkung für die Beurteilung der Presseähnlichkeit 
eines konkreten  Telemedienangebots.
d) U nte r einem Angebot im Sinne von § 1 ld  Abs. 2 Satz 1
Nr. 3 Teilsatz 3 RStV, dessen Presseähnlichkeit zu beurtei
len ist, ist grundsätzlich das gesamte Telemedienangebot zu 
verstehen, das auf einem entsprechenden Telem edienkonzept 
beruht. Besteht ein Telemedienangebot sow ohl aus nichtsen- 
dungsbezogenen als auch aus sendungsbezogenen Inhalten, 
ist bei der Prüfung der Presseähnlichkeit allein auf die G e
sam theit der nichtsendungsbezogenen Beiträge abzustellen. 
Stehen bei einem Telemedienangebot »stehende« Texte und 
Bilder deutlich im Vordergrund, deutet dies auf die Presse
ähnlichkeit des Angebots hin. (»Tagesschau-A pp«).................  195
Die Bestimmung in Nr. 26 Abs. 1 AGB-Sparkassen in der 
Fassung vom  1. N ovem ber 2009...............»Soweit keine zw in
genden Vorschriften entgegenstehen und w eder eine Laufzeit 
noch eine abweichende Kündigungsregelung vereinbart ist, 
können sow ohl der Kunde als auch die Sparkasse die gesamte 
Geschäftsbeziehung oder einzelne Geschäftszweige jederzeit 
ohne Einhaltung einer K ündigungsfrist kündigen. K ündigt 
die Sparkasse, so w ird sie den berechtigten Belangen des K un
den angemessen Rechnung tragen, insbesondere nicht zur U n 
zeit kündigen.Für die K ündigung eines Zahlungsdienstcrah- 
menvertrages (z.B. G irovertrag oder Kartenvertrag) durch 
die Sparkasse beträgt die K ündigungsfrist mindestens zwei 
M onate.«ist intransparent und nach § 307 Abs. 1 Satz 1 und 
2 BGB gegenüber Verbrauchern unw irksam , soweit sie das 
Recht der Sparkasse zur ordentlichen K ündigung betrifft......  220
a) In  den bundesw eiten Ausgleichsmechanismus des Erncu- 
erbare-Energien-G esctzes einschließlich des Belastungsaus- 
gleichs zwischen den E lektrizitätsversorgungsunternehm en 
und dem für sie regelverantwortlichen Ü bertragungsnetzbe- 
treiber nach § 14 Abs. 3 EEG  2004 und § 14 Abs. 3 EEG  2006 
w erden die von einen. E lektrizitätsversorgungsunternehm en 
außerhalb eines der allgemeinen Versorgung dienenden N et
zes an mit ihm verbundene, juristisch selbständige U nterneh 
men gelieferten Strommengen auch dann einbezogen, w enn
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es sich um einen eng verflochtenen K onzernverbund han
delt. Von dem  Belastungsausgleich sind als sogenannter »Ei
genstrom« lediglich solche Strom m engen ausgenom men, die 
von dem L etztverbraucher selbst erzeugt und verbraucht und 
nicht an andere abgegeben werden; in diesen Fällen fehlt es an 
einer Lieferung des Stroms im Sinne des Gesetzes,
b) Weder der A uskunftsanspruch des Ü bertragungsnetzbe
treibers gegen das E lektrizitätsversorgungsunternehm cn ge
mäß § 14 Abs. 6 E EG  2004 u nd  § 14a Abs. 5, 7 EEG  2006 noch 
der hierdurch vorbereitete Vergütungsanspruch sowie das 
System der bundesw eiten Ausgleichsregelung nach § 14 EEG  
2004 und § 14 EEG  2006 sind als Beihilfen gemäß A rt. 87 
Abs. 1 EGV (jetzt: Art. 107 Abs. 1 A EU V) anzusehen............ 228
a) Ist Vermögen, das ein Ehegatte mit Rücksicht auf ein künf
tiges Erbrecht erw irbt, zugunsten des Ü bergebers m it einem 
N ießbrauch belastet, unterliegt der fortlaufende W ertzuwachs 
der Z uw endung aufgrund des abnehm enden Werts des N ieß 
brauchs für den dazwischen liegenden Zeitraum  bzw. die Zeit 
zwischen dem Erw erb des G rundstücks und dem Erlöschen 
des N ießbrauchs nicht dem Zugewinnausgleich.
b) U m  diesen W ertzuwachs im Zugewinnausgleich rechne
risch zu erfassen, ist eine auf einzelne Zeitabschnitte aufge- 
teilte Bewertung des gleitenden Erw erbsvorgangs nicht erfor
derlich. Das gleiche Ergebnis kann vielm ehr schon dadurch 
erreicht werden, dass bei der Berechnung des Zugewinns des 
Zuwendungsem pfängers auf ein Einstellen des Wertes des 
N ießbrauchs zum  Ausgangs- und E ndzeitpunkt in die Ver- 
m ögcnsbilanz insgesamt verzichtet wird.
c) Ist hingegen der W ert des N ießbrauchs gestiegen, weil
das belastete G rundstück  im m aßgeblichen Zeitraum  einen 
W ertzuwachs (hier: infolge gestiegener G rundstückspreise) 
erfahren hat, muss der W ert des N ießbrauchs im Anfangs
und Endverm ögen eingestellt w erden, ohne dass es weiterer 
K orrekturen  des Anfangsvermögens bedarf................................  241
Ein endfälliger V erbraucherdarlehensvertrag, auf den der 
D arlehensnehm er w ährend der Laufzeit nu r Zinsen an den 
D arlehensgeber zahlt, und ein im Zusam m enhang dam it ab
geschlossener Vertrag über eine Kapitallebensversicherung, 
m it der das Darlehen bei Fälligkeit getilgt w erden soll, sind 
keine verbundenen Verträge im Sinne des § 358 Abs. 3 BGB in 
der Fassung des Gesetzes vom 23. Juli 2002 (BGBl. I S. 2850), 
w enn die Versicherungsprämie nicht in Form  einer E inm al
zahlung zu entrichten ist, die ganz oder teilweise durch das 
D arlehen finanziert w ird. In diesem Fall kom m t auch keine 
analoge A nw endung von § 358 BGB in B etracht....................... 249
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